
2. Das Königreich Belgien trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 80 vom 27.3.2010. 

Vorabentscheidungsersuchen des Mora Kommun 
(Schweden), eingereicht am 21. August 2009 — Dan 
Bengtsson/Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, 

TeliaSonera Mobile Networks AB, Teracom 

(Rechtssache C-344/09) 

(2010/C 317/24) 

Verfahrenssprache: Schwedisch 

Vorlegendes Gericht 

Mora Kommun 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Dan Bengtsson 

Beklagte: Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera 
Mobile Networks AB, Teracom 

Vorlagefrage 

1. Der Miljö- och hälsoskyddsnämnd der Gemeinde Mora er
sucht um eine Vorabentscheidung über die Auslegung der 
Empfehlung des Rates 1999/519/EG ( 1 ) im Hinblick auf Art. 
174 Abs. 2 EG: Sind die Referenzwerte für elektromagneti
sche Felder, die in der Empfehlung genannt werden, so zu 
verstehen, dass sie bei der Anwendung des Vorsorgeprinzips 
als Richtschnur dienen oder ergänzt dieses Prinzip die Emp
fehlung? 

( 1 ) Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Ex
position der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern 
(0 Hz — 300 GHz) (ABl. L 199, S. 59). 

Vorabentscheidungsersuchen des Magyar Köztársaság 
Legfelsőbb Bírósága (Republik Ungarn), eingereicht am 

28. Juli 2010 — VALE Építési Kft. 

(Rechtssache C-378/10) 

(2010/C 317/25) 

Verfahrenssprache: Ungarisch 

Vorlegendes Gericht 

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: VALE Építési Kft. 

Vorlagefragen 

1. Ist der Aufnahmemitgliedstaat in einem Fall, in dem eine in 
einem anderen Mitgliedstaat (Herkunftsmitgliedstaat) gegrün
dete Gesellschaft ihren Sitz in den Aufnahmemitgliedstaat 
verlegt und zu diesem Zweck gleichzeitig ihre Löschung 
im Handelsregister des Herkunftsmitgliedstaats erwirkt, die 
Gesellschafter einen neuen Gesellschaftsvertrag nach dem 
Recht des Aufnahmemitgliedstaats schließen und die Gesell
schaft ihre Eintragung in das Handelsregister des Aufnahme
mitgliedstaats nach dem Recht dieses Staates beantragt, an 
die Art. 43 EG und 48 EG gebunden? 

2. Falls Frage 1 zu bejahen ist, sind in diesem Fall die Art. 43 
EG und 48 EG dahin auszulegen, dass sie einer Regelung 
oder Praxis eines (Aufnahme-)Mitgliedstaats entgegenstehen, 
die verhindert, dass eine rechtmäßig in irgendeinem anderen 
(Herkunfts-)Mitgliedstaat gegründete Gesellschaft ihren Sitz 
in den Aufnahmemitgliedstaat verlegt und ihre Tätigkeit dort 
nach dem Recht dieses Staates fortsetzt? 

3. Spielt es für die Beantwortung der zweiten Frage eine Rolle, 
aus welchem Grund der Aufnahmemitgliedstaat die Eintra
gung der Gesellschaft in das Handelsregister verweigert, kon
kret 

— dass die Gesellschaft in dem im Aufnahmemitgliedstaat 
geschlossenen Gesellschaftsvertrag als Rechtsvorgängerin 
die im Herkunftsmitgliedstaat gegründete Gesellschaft 
anführt, die im Handelsregister gelöscht wurde, und die 
Eintragung dieser Gesellschaft als ihre Rechtsvorgängerin 
in das Handelsregister des Aufnahmemitgliedstaats bean
tragt? 

— Muss im Fall einer grenzüberschreitenden innergemein
schaftlichen Umwandlung der Aufnahmemitgliedstaat 
bei der Entscheidung über den Antrag auf Eintragung 
der Gesellschaft in das Handelsregister die Eintragung 
der Sitzverlegung durch den Herkunftsmitgliedstaat in 
sein Handelsregister berücksichtigen? Wenn ja, in wel
chem Umfang? 

4. Darf der Aufnahmemitgliedstaat bei der Entscheidung über 
den Antrag einer eine grenzüberschreitende innergemein
schaftliche Umwandlung durchführenden Gesellschaft auf 
Eintragung in das Handelsregister dieses Staates seine gesell
schaftsrechtsrechtlichen Vorschriften über innerstaatliche 
Umwandlungen von Gesellschaften anwenden und von die
ser Gesellschaft die Erfüllung sämtlicher Erfordernisse ver
langen, die nach seinem Gesellschaftsrecht für innerstaatliche 
Umwandlungen vorgesehen sind (z. B. Erstellung einer Bi
lanz und eines Vermögensverzeichnisses), oder muss er viel
mehr auf der Grundlage der Art. 43 EG und 48 EG zwi
schen grenzüberschreitenden innergemeinschaftlichen Um
wandlungen einerseits und innerstaatlichen Umwandlungen 
andererseits differenzieren? Wenn ja, in welchem Umfang?
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